
Absender:

     

     

     

Tel.:

Stadt Lichtenfels
z.H. Frau Kellner
Marktplatz 5
96215 Lichtenfels

Telefon: 09571/795-143
E-Mail:   Beitragsamt@lichtenfels.de

Antrag auf Stallwasserabzug bei der Abwassergebühr

Straße, Hausnummer      

Gemarkung      

Flurnummer      

Für die Wassermengen, die ich ausschließlich zum Tränken der Tiere im Stall verwende, bit-
te ich keine Entwässerungsgebühren zu erheben, da diese Wassermengen nicht dem öffent-
lichen Kanal zugeführt werden.

Der Nachweis der nicht eingeleiteten Wassermengen erfolgt über einen Zwischenzähler.

     

 (Unterschrift Grundstückseigentümer)

Hinweise:
 Die Installation ist auf eigene Kosten nach den anerkannten Regeln der Technik auszufüh-

ren.
 Der geeichte Wasserzähler ist frostfrei innerhalb des Gebäudes einzubauen.
 Es dürfen keine Kanaleinläufe (z.B. Waschbecken, Bodenabläufe o. ä.) in direkter Nähe  

der Wasserzapfstellen vorhanden sein.
 Sollten in Nebengebäuden, z.B. in Garagen, landwirtschaftlichen Gebäuden, etc., An-

schlüsse an die Wasserversorgungs- oder Entwässerungsanlage eingebaut werden, bzw. 
bereits vorhanden sein, sind diese Gebäude zu einem Herstellungsbeitrag für die Wasser-
versorgungs-/ Entwässerungsanlage heranzuziehen.

Lichtenfels, den      
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